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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
hier:   Informationen zu COVID – 19 (Coronavirus SARS-CoV-2)  Um-
setzung an Mittelschulen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ergänzend zum Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Pia-

zolo (Nr. II.1-V7300/41/4) möchte auch ich mich herzlich für das Geleistete 

unter den aktuell sich sehr schnell ändernden Rahmenbedingungen bedan-

ken.  

Da die Bayerische Staatsregierung entschieden hat, den Unterrichtsbetrieb 

und grundsätzlich auch sonstige Schulveranstaltungen an Schulen bis ein-

schließlich der Osterferien einzustellen, möchten wir Ihnen folgende ergän-

zende Handlungsanweisungen geben. 

 

Im Rahmen der Berufsorientierung an Mittelschulen finden in diesem Zeit-

raum weder Pflichtpraktika noch Berufsorientierungsmaßnahmen 

nach § 48 SGB III statt. Bitte informieren Sie die betroffenen Praktikumsbe-

triebe sowie die entsprechenden Bildungsträger. 

 

Im Zusammenhang mit der besonderen Leistungsfeststellung zum qualifi-

zierenden Abschluss der Mittelschule sowie mit der Prüfung zum mittleren 
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Schulabschluss an der Mittelschule wurden mit KMBek vom 02.04.2019, 

Az. III.2-III.6-BS7501.2019/35/1 bzw. mit KMBek vom 29.03.2019, Az. III.2-

III.6-BS7503.2019/29/1 die Termine für den Leistungstest bzw. die Zwi-

schenprüfungen im Fach Muttersprache bekanntgegeben.  

Sowohl der Termin für die 2. Zwischenprüfung am 18.03.2020 als auch 

für den Leistungstest am 01.04.2020 müssen aufgrund der Schulschlie-

ßung bis Ostern auf einen neuen Termin verschoben werden. Sobald ab-

sehbar ist, wie sich die Lage im Zusammenhang mit COVID – 19 entwi-

ckelt, werden die Schulen über die neue Terminansetzung rechtzeitig in-

formiert. 

 

Sofern Lehrkräfte nicht in der Schule tätig sind, ist die Erreichbarkeit si-

cherzustellen.  

 

Darüber hinaus werden Lehrkräfte von der Schulleitung aufgefordert, 

schulspezifische Unterrichts- und Lernmaterialien in geeigneter Form 

(z.B. digital) den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. 

Dies kann z.B. geschehen durch  

 

+ Aufrechterhaltung bzw. Herstellung eines Mailkontakts zu den Schü-

lerinnen und Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten  

+ Schaffung der Möglichkeit für telefonische Rücksprachen  

+ Erstellung von mebis-Materialien  

+ Erstellung analoger Lernmaterialen sowie deren Versand per Post 

an Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, 

sofern dies erforderlich ist  

 

Auf vorhandene Schulbücher und Arbeitshefte soll möglichst zurückge-

griffen werden. 

 

Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Abschlussklassen gelegt 

werden. 
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Es ist zielführend, wenn die Unterstützungsangebote der einzelnen Klas-

senlehrkräfte durch die Klassenleitung koordiniert und ggf. dokumentiert 

werden und den Schülerinnen und Schülern ggf. als Wochenplan zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 

Sofern an einer Mittelschule nur eine sehr kleine Gruppe (ein oder zwei 

Kinder) einen Betreuungsanspruch geltend macht, werden Schulämter und 

Regierungen gebeten, auf benachbarte Schulen auch anderer Schularten 

zuzugehen, um im Rahmen der rechtlichen und organisatorischen Möglich-

keiten einen Betreuungsverbund zu organisieren. Soweit im Rahmen der 

Betreuung auch unterrichtliche Angebote (Übungsaufgaben etc.) integriert 

werden, sind diese schulartspezifisch zu differenzieren. Die beteiligten 

Schulen stimmen sich hierzu ab. Die Schulleitungen der Schulen, an denen 

ein Betreuungsangebot eingerichtet ist, tragen dafür Sorge, dass die Größe 

der Betreuungsgruppe kein erhöhtes Ansteckungsrisiko darstellt. Ggf. sind 

mehrere Gruppen einzurichten.  

 

Weiterführende Regelungen für Termine, die von der Schulschließung be-

troffenen sind (z. B. Abschlussprüfungen), sowie die Wiederaufnahme des 

Unterrichts bzw. der Praktika, werden durch das Staatsministerium für Un-

terricht und Kultus derzeit erarbeitet und zeitnah gegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Walter Gremm 

Ministerialdirigent 

 

 

 

 

 

 

 


